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1. Teil

Einführung

Der Rechtsirrtum fasziniert Juristen seit Generationen. Wo es Recht gibt, gibt es 
auch Fehleinschätzungen hinsichtlich des Rechts.1 Deren Behandlung durch das 
Recht ist Gegenstand intensiver rechtswissenschaftlicher Diskussion. Der Rechts
irrtum wird dabei als „klassische[s] dogmatische[s] Problem[]“2 eingeordnet, ja gar 
zu den „Schlüsselthemen der Jurisprudenz“3 gezählt. Das überrascht nicht, scheint 
doch die Behandlung von Rechtsirrtümern die Grundfesten der Rechtsordnung zu 
berühren: Untergräbt das Recht nicht sein eigenes Fundament, wo es Rechtssub
jekte, die über das Recht irren, von Rechtsnachteilen freistellt?4 Diese Vorstellung 
irritiert.5

1 Vergleiche J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  1.
2 Engert, in: GS Unberath, S.  91, 92.
3 Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 905.
4 Vergleiche Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 905: Es sei „offenkundig eine Frage von 

existentieller Bedeutung, in welchem Umfang eine Rechtsordnung Devianz aus Unkenntnis er
tragen kann, ohne sich selbst aufzugeben“.

5 Engert, in: GS Unberath, S.  91, 91.





§  1 Stand und Lücken der Diskussion

Um aufzuzeigen, warum die Untersuchung dieses klassischen Problems aus heuti
ger Sicht Gewinn verspricht, sollen die Entwicklung der Diskussion (A.) und der 
bestehende Forschungsbedarf (B.) kurz skizziert werden.

A. Entwicklung und Stand der Diskussion

Die Rechtsirrtumsdiskussion lässt sich auf einen gemeinsamen Ursprung zurück
führen (I.). Sie verzweigt sich im Wesentlichen in eine strafrechtliche (II.) und eine 
privatrechtliche Dimension (dazu III.).

I. „Error iuris nocet“ als Ausgangspunkt

Den eingangs angerissenen Bedenken gegen eine Berücksichtigung von rechtlichen 
Fehlvorstellungen zugunsten des Irrenden trägt die bekannte Parömie „error iuris 
nocet“ Rechnung: „Der Rechtsirrtum schadet.“ Dieser Grundsatz bildet zugleich 
den traditionellen Ausgangspunkt des rechtswissenschaftlichen Diskurses zu dem 
Thema.1 Entsprechende Ansätze fanden sich schon in den Digesten.2 Diese römisch 
rechtlichen Hintergründe der Figur des Rechtsirrtums wirkten in den Rechtsord
nungen der deutschen Staaten bis ins 19.  Jahrhundert,3 teils gar noch weiter fort.4 
Sie sind in der Literatur intensiv ausgeleuchtet worden.5

1 Exemplarisch S. Wolf, Rechtsirrtum, S.  24 m. w. N.
2 V. a. in D. 22, 6, 9 pr.; näher unten §  5 A. 
3 Vergleiche etwa Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 913, unter Verweis auf die Ansicht 

Thibauts; siehe auch zur Bedeutung im gemeinen Recht H. Koch, Bereicherung, S.  119–123.
4 Vergleiche etwa zum (außerhalb des hier gewählten Untersuchungsbereichs liegenden, dazu 

§  2 A.) §  779 BGB: RG, Urt. v. 12.4.1938 – VII 220/37, RGZ 157, 266, 270: Es erscheine gerecht, 
„daß jede Partei die durch ihre Rechtsunkenntnis hervorgerufenen Nachteile ebenso trage wie in 
allen Fällen, in denen jemand aus einem Rechtsirrtum Schaden erwächst“.

5 Auf die entsprechenden Werke kann verwiesen werden. Zu nennen ist v. a. Winkel, Error 
 iuris, passim; unter dem Blickwinkel des Bereicherungsrechts auch H. Koch, Bereicherung, 
S.  110–116, 119–125. Ein Abriss zur Dogmengeschichte findet sich auch bei J. Mayer, Rechtsirr
tum, S.  28–65, ein historischer und rechtsvergleichender Überblick bei Bolgar, Iowa L. Rev. 52 
(1966/67), 626 ff.
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II. Strafrechtliche Entwicklung

Auch in der frühen Auslegung des deutschen Strafrechts durch das Reichsgericht 
stellte der Grundsatz „error iuris nocet“ die Weichen:6 Fehlendes Unrechtsbe
wusstsein bzw. ein Irrtum über strafrechtliche Normen sollten den Vorsatz nicht 
ausschließen können.7 Mehr noch: Strafrechtliche Ge und Verbote müsse jeder
mann kennen, ein Irrtum darüber sei stets schuldhaft.8 Einen entscheidenden 
Schritt in der Emanzipation von dieser einseitigen Sichtweise markierte eine Ent
scheidung des Großen Senats für Strafsachen aus dem Jahr 1952. Diese konstatier
te  – offenbar auch unter dem Eindruck der gewaltigen gesellschaftlichen und recht
lichen Umwälzungen der vorangegangen Jahrhunderthälfte –, unverschuldete Ver
botsirrtümer seien, gerade außerhalb des Kernstrafrechts, sehr wohl denkbar.9 An
dererseits schließe nicht jeder Verbotsirrtum die Schuld aus; solange der Irrtum 
„behebbar“ sei, gereiche dies dem Täter zum Vorwurf.10 Der Große Senat wollte 
aber Verbotsirrtümer bewusst nicht schon auf der Ebene des Vorsatzes berücksich
tigen. Dies hätte „eine kriminalpolitisch höchst unerwünschte und sachlich nicht 
gerechtfertigte Beschränkung der Strafbarkeit“ zur Folge.11 Daran zeigt sich, dass 
die Behandlung des Rechtsirrtums im Strafrecht eng verknüpft ist mit Präventions
gedanken,12 die im Privatrecht nicht gleichermaßen Bedeutung haben. Der Gesetz
geber schloss sich den Erwägungen des Großen Senats im Grundsatz an, als er im 
Jahr 1969 die Vorschrift des §  17 StGB in ihrer aktuellen Fassung schuf: Der unver
meidbare Verbotsirrtum lässt den Vorsatz unberührt, beseitigt aber die Schuld. Die 
Existenz einer solchen ausdrücklichen Regelung unterscheidet wiederum die 
Rechtsirrtumsdiskussion im Strafrecht von ihrem privatrechtlichen Pendant. Sie 
verengt die Debatte zugleich auf zwei wesentliche, „strafrechtstypische“ Teil fragen.

Erstens gilt es, Maßstäbe dazu zu entwickeln, wann ein Verbotsirrtum als ver
meidbar anzusehen ist. Vor dieser Aufgabe steht zwar auch das Privatrecht.13 Im 
Strafrecht sind indes zweierlei Besonderheiten zu berücksichtigen: Einerseits wird 
jedenfalls im Kernstrafrecht an der Vorstellung festgehalten, aus der Kenntnis der 
Tatumstände folge das Wissen um die soziale Bedeutung des eigenen Verhaltens; 
dieses wiederum erlaube jedermann den Schluss auf die Rechtswidrigkeit.14 Ande

6 Ausdrücklich auf diese Parömie verweisend etwa Kindhäuser, JuS 2019, 953, 953; zur straf
rechtlichen Entwicklung vergleiche auch den Abriss bei Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  155–
187 m. w. N.

7 Exemplarisch RG, Urt. v. 19.2.1885 – 3196/84, RGSt 12, 275, 276–277; RG, Urt. v. 2.2.1923  – 
IV 659/22, RGSt 57, 205, 206; RG, Urt. v. 15.11.1923 – II 579/23, RGSt 58, 10, 11.

8 So die zusammenfassende Deutung durch BGH (GrSSt), Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt. 2/51, 
BGHSt 2, 194 = NJW 1952, 593, 594.

9 BGH (GrSSt), Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt. 2/51, BGHSt 2, 194 = NJW 1952, 593, 594–595.
10 BGH (GrSSt), Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt. 2/51, BGHSt 2, 194 = NJW 1952, 593, 594.
11 BGH (GrSSt), Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt. 2/51, BGHSt 2, 194 = NJW 1952, 593, 595.
12 Siehe etwa Christoph Wolf, Error facti, S.  680, 683.
13 Siehe unten §  6 A. und zusammenfassend §  16.
14 Siehe etwa Neumann, in: NKStGB, §  17 Rn.  90 m. w. N.; zur umstrittenen Lage im Neben

straf und Ordnungswidrigkeitenrecht näher Neumann, a. a. O., Rn.  90–95. EuGH (Große Kam
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rerseits ist zu bedenken, dass die Verhängung staatlicher Sanktionen in Rede steht. 
Für nicht unmittelbar einsichtige Straftatbestände trägt der Staat selbst die Verant
wortung. In solchen Fällen lässt sich das Gebot einer hinreichenden Entlastung des 
Bürgers durch §  17 StGB aus dem Gesichtspunkt staatlicher Ingerenz ableiten.15

Zweitens bedarf es vorgelagert der Einordnung, ob der mögliche Täter einem 
Verbots oder vielmehr einem (vorsatzausschließenden) normativen Tatbestands 
bzw. Tatumstandsirrtum16 erlegen ist.17 Diese Abgrenzungsfrage prägt die straf
rechtliche Rechtsirrtumsdiskussion.18 Eine allseits befriedigende Lösung ist bislang 
nicht gefunden.19 Die Entscheidung des Großen Senats aus dem Jahr 1952 hatte 
zumindest die reichsgerichtliche Differenzierung in straf und außerstrafrechtliche 
Irrtümer als nicht überzeugend und logisch undurchführbar verworfen.20 Zuletzt 
hat der BGH seiner eigenen Rechtsprechung attestiert, Abgrenzungsschwierigkei
ten zu provozieren, sich aber zugleich in einen „Rückgriff auf wertende Kriterien 
und differenzierende Betrachtungen“ geflüchtet.21 Die beschriebene Problematik 
findet ihren Grund in der strafrechtlichen Deliktsstruktur.22 Es fehlt ihr deshalb im 
Privatrecht an einem echten Pendant.23 Jedenfalls stehen vergleichbare Abgren
zungsfragen dort nicht gleichermaßen im Fokus der Rechtsirrtumsdebatte.24 Echte 

mer), Urt. v. 18.6.2013 – C681/11, NJW 2013, 3083, 3084 Rn.  37–39 – Schenker, hält einen Verbots
irrtum für die Verhängung einer Kartellbuße für unbeachtlich, sofern das Unternehmen ange
sichts der Tatsachenkenntnis nicht im Unklaren über die Wettbewerbswidrigkeit sein konnte.

15 Näher Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  268–271.
16 Dazu etwa Kindhäuser, JuS 2019, 953, 959 („Die Besonderheit normativer Eigenschaften 

liegt darin, dass sie ohne das Regelsystem, in dem sie bestehen, nicht existent sind.“).
17 Diese zweite Frage ist teils mit der ersten verflochten: Die Einstufung als Tatumstandsirr

tum vermag bei wenig evidenten Normen die Annahme einer Strafbarkeit zu vermeiden, wie sich 
beispielsweise bei Neumann, in: NKStGB, §  17 Rn.  95, zeigt.

18 Eingehend zuletzt Christoph Wolf, Error facti, passim. Überblick bei Harnos, Geschäftsleiter
haftung, S.  155–187; Kindhäuser, JuS 2019, 953, 959 Fn.  25–26; Sternberg-Lieben/Schuster, in: 
Schönke/Schröder, §  17 Rn.  12 (jeweils m. w. N.).

19 Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  178; Christoph Wolf, Error facti, S.  683 („massive Un
schärfen“).

20 BGH (GrSSt), Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt. 2/51, BGHSt 2, 194 = NJW 1952, 593, 595.
21 So BGH, Urt. v. 18.7.2018 – 2 StR 416/16, NJW 2018, 3467, 3468 Rn.  10, zum Betreiben er

laubnispflichtiger Tätigkeiten. Siehe auch die Rechtsprechungsänderung des 1. Strafsenats, der 
beim unterlassenen Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen (§  266a StGB) nunmehr Irrtümer 
über die arbeits und sozialversicherungsrechtliche Einordnung als (vorsatzausschließende) Tat
umstandsirrtümer qualifiziert, BGH, Beschl. v. 24.9.2019 – 1 StR 346/18, NJW 2019, 3532.

22 Anschaulich Kindhäuser, JuS 2019, 953, 954–955.
23 Zumindest auf Grundlage der im Zivilrecht herrschenden Ansicht lässt der Irrtum über die 

Rechtswidrigkeit, selbst wenn er vermeidbar war, den Vorsatz entfallen (zum Streit um die Vor
zugswürdigkeit der Schuld oder der Vorsatztheorie im Zivilrecht Caspers, in: Staudinger, §  276 
Rn.  26; Grundmann, in: MüKoBGB, §  276 Rn.  158–159 – jeweils m. w. N.). Auf Basis dessen 
kommt es auf eine Trennung in verschiedene Rechtsirrtumskategorien nicht an. Selbst wenn man 
der Gegenauffassung folgte und nur bei Unvermeidbarkeit des Irrtums die Schuld entfallen lassen 
wollte, blieben die Auswirkungen auf die praktischen Ergebnisse gering; schließlich wird zivil
rechtliches Verschulden nach §  276 Abs.  1 BGB im Regelfall auch durch Fahrlässigkeit begründet 
(siehe bereits Oertmann, SeuffBl 67 (1902), 45, 46–47).

24 Siehe zur Gleichbehandlung von tatbestandsmerkmal und anspruchsbezogenen Rechtsirr
tümern noch §  7 C. I. 4., §  18 B. II.
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Überschneidungen ergeben sich lediglich, wo die Zivilgerichte im Rahmen von 
§  823 Abs.  2 BGB explizit die strafrechtlichen Maßstäbe – mitsamt den einschlägi
gen Abgrenzungsfragen – heranziehen.25

III. Privatrechtliche Diskussion

Die Befassung mit dem Rechtsirrtum im Privatrecht lässt gewisse Konjunkturwel
len erkennen. Jedenfalls seit Ende der 1960erJahre ist die Diskussion aber nicht 
mehr abgerissen. Das Verdienst, die Debatte wiederbelebt zu haben, wird mit Recht 
den Beiträgen von Rittner (1967)26 und Mayer-Maly (1970)27 zugeschrieben.28 Schon 
der Letztgenannte attestierte dem Rechtsirrtum eine „nouvelle jeunesse“.29 Knapp 
zwanzig Jahre später erkannte Jörg Mayer eine „Renaissance“30 der Thematik. 
 Ihren fortdauernden Reiz bezieht diese vor allem aus der Verbindung der reich
haltigen Dogmengeschichte mit „rechtspolitischer Aktualität“.31 An vielen Stellen 
hat sich in den letzten Jahren eine erhebliche praktische Bedeutung gezeigt.32 Die 
Rechtsirrtumsproblematik hat es auf diesem Weg in den privatrechtlichen „Main
stream“ geschafft.

Mittlerweile hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass das Privatrecht für das 
Phänomen des Rechtsirrtums keine gleichförmigen, schematischen Lösungen be
reithalten kann.33 Schon im römischen Recht war der Grundsatz „error iuris nocet“ 
keineswegs als holzschnittartige Entscheidungsregel zu verstehen, sondern von 
Ausnahmen durchsetzt.34 Von einer pauschalen Nachteilszuweisung zum Rechts

25 Siehe exemplarisch BGH, Urt. v. 10.7.2018 – VI ZR 263/17, NJWRR 2018, 1250, 1252–1254 
Rn.  23–39, zum Verbotsirrtum bei unerlaubten Bankgeschäften; BGH, Urt. v. 30.7.2019 – VI ZR 
486/18, NJWRR 2019, 1524, 1526–1527 Rn.  23–29, zum Verbotsirrtum bei unerlaubten Rechts
dienstleistungen.

26 Rittner, in: FS v. Hippel, S.  391 ff.
27 Mayer-Maly, AcP 170 (1970), 133 ff. Mayer-Maly hat sich in weiteren Werken dem Rechts

irrtum und verwandten Fragen gewidmet, siehe neben den später noch zitierten Beiträgen in FS 
Bötticher, S.  243 ff. (Arbeitsrecht), und in FS Lange, S.  293 ff. (Bereicherungsrecht), auch Werke 
wie Rechtskenntnis und Gesetzesflut, Salzburg 1969, und Das Bewußtsein der Sittenwidrigkeit, 
Karlsruhe 1971.

28 J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  3.
29 Mayer-Maly, AcP 170 (1970), 133, 133.
30 J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  3.
31 Diese Verbindung beschreibend Mayer-Maly, AcP 170 (1970), 133, 133–134; siehe auch 

Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 906.
32 Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 906, sehen gar eine für die Praxis „überragende Bedeu

tung“. Dies gilt beispielsweise für die Frage eines Hinausschiebens des Verjährungsbeginns bei 
unsicherer bzw. aussichtsloser Rechtslage (dazu bei §  7), die Haftung für eine unberechtigte 
Rechtsverfolgung (dazu bei §  9) oder für die Folgen des rechtsirrtumsbedingten Verzugs von 
Wohnraummietern (dazu bei §  11). Die Diskussion zur Binnenhaftung von Geschäftsleitern für 
Rechtsanwendungsfehler wird v. a. bei §  16 aufgegriffen.

33 Siehe bereits Rittner, in: FS v. Hippel, S.  391, 420: Es verböten sich „Einheitslösungen“.
34 Die Ausnahmen betonend etwa schon RG, Urt. v. 5.7.1897 – VI 204/97, RGZ 39, 94, 98–99; 

auch Bolgar, Iowa L. Rev. 52 (1966/67), 626, 636, 640; siehe näher §  5 A. mit Fn.  6.
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irrenden haben sich nicht zuletzt die Verfasser des BGB distanziert.35 Eine grund
sätzliche Offenheit gegenüber differenzierenden Lösungen gebietet schon der Um
stand, dass Rechtsirrtümer in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen Relevanz 
erlangen können.36 So kann die Berufung auf einen Rechtsirrtum etwa zu Exkul
pationszwecken erfolgen,37 die Anfechtung einer Willenserklärung zu begründen 
versuchen38 oder dazu dienen, den guten Glauben im Rahmen eines Erwerbstat
bestands zu manifestieren.39

Die Kontextvielfalt prägt den Diskurs inzwischen stärker als das im Kern identi
sche Ausgangsphänomen. Dies spiegelt sich in den bisherigen Untersuchungsansät
zen wider. Eine erste Gruppe befragt einzelne Rechtsgebiete nach ihrem jeweiligen 
Umgang mit Rechtsirrtümern. So liegen beispielsweise für das Bereicherungsrecht 
oder das Arbeitsrecht entsprechende Abhandlungen vor.40 Eine zweite Herange
hensweise nähert sich von konkreten Tatbestandsmerkmalen her. So wurde zuletzt 
die Bedeutung des Rechtsirrtums für die Verschuldenshaftung – auch unter Inte
gration rechtsökonomischer Ansätze – intensiv untersucht.41 Auch am Kenntnis
begriff ist bereits angesetzt worden.42 Schließlich finden sich Kombinationen aus 
beiden Ansätzen. Diese Abhandlungen untersuchen die Bedeutung des Rechts
irrtums auf das Verschulden in einem bestimmten rechtlichen Kontext. Neben Be
reichen wie dem Kartellrecht43 stand insoweit besonders die gesellschaftsrechtliche 
Binnenhaftung von Geschäftsleitern im Fokus. Zu dieser wurden zahlreiche Mo
nografien und längere Abhandlungen verfasst.44

Wenngleich die genannten Beiträge teils beachtliche grundlegende Überlegun
gen zum Rechtsirrtum anstellen, bleiben solche doch Hilfsmittel zur Erhellung ei
nes begrenzten Teilbereichs. Umfassendere Untersuchungen, die sowohl verschie
dene Rechtsgebiete als auch unterschiedliche Tatbestandsmerkmale adressieren, 

35 Siehe unten §  5 A. 
36 Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 911, betonen, dass „es kaum ein zweites juristisches 

Phänomen geben dürfte, das vielfältiger, heterogener, normen und kontextabhängiger ist“; siehe 
auch Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  233.

37 So etwa durch den Verzugsschuldner (dazu unten §  11) oder einen Geschäftsleiter (dazu§  16).
38 Dazu eingehend J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  157–212; Musielak, JZ 2014, 64 ff.
39 Exemplarisch RG, Urt. v. 20.11.1937 – V 307/36, RGZ 156, 122, 128: Artz, in: Erman, §  892 

Rn.  28; Kindl, in: BeckOKBGB, §  932 Rn.  15; J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  228–238.
40 Zum Bereicherungsrecht Mayer-Maly, in: FS Lange, S.  293 ff., daneben auch H. Koch, Berei

cherung (u. a. zum Rechtsirrtum); zum Arbeitsrecht Mayer-Maly, in: FS Bötticher, S.  243 ff. und 
in jüngerer Zeit eingehend Zedler, Rechtsrisiko.

41 Allgemein Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905 ff. (unter bewusster Begrenzung auf die Ver
schuldenshaftung, a. a. O., 911); mit besonderem Fokus auf die ökonomische Analyse Engert, in: 
FS Kirchner, S.  735 ff.; Engert, in: GS Unberath, S.  91 ff.

42 Dazu v. a. Bauer, in: GS Schultz, S.  21 ff.
43 Jeweils unter Einbeziehung des Ordnungswidrigkeitenrechts Fabian Dietrich, Der Rechts

irrtum im Kartellrecht, Diss. Bonn 2006; Harnos, Geschäftsleiterhaftung (der das Kartellrecht als 
„Referenzmodell“ wählt, a. a. O., S.  27); siehe zudem Ackermann, in: FS Köhler, S.  1 ff.

44 Siehe – neben dem bereits erwähnten Werk von Harnos, Geschäftsleiterhaftung, und dem 
später zitierten Kaulich, Haftung – zu weiteren Monografien die Nachweise bei Fleischer, in: 
Spindler/Stilz, §  93 Rn.  35 in Fn.  106; als Beispiele aus der vielfältigen übrigen Literatur siehe  
J. Koch, in: FS Bergmann, S.  413 ff.; Thole, ZHR 173 (2009), 504 ff.; Verse, ZGR 2017, 174, 192 ff.
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sind deutlich seltener.45 Aufzuführen ist hier neben den soeben schon erwähnten 
Abhandlungen Rittners und Mayer-Malys vor allem die Dissertation Jörg Mayers 
aus dem Jahr 198946. Vor allem der Beitrag Mayer-Malys und die Schrift Mayers 
sind zweifellos diskursprägend. In ihrer Herangehensweise unterscheiden sie sich 
indes deutlich. Mayer-Malys Kernanliegen besteht darin, auf Grundlage der Quel
len zur Genese des BGB ein grundsätzliches Postulat der Gleichbehandlung von 
Rechts und Tatsachenirrtümern zu entwickeln und dies der teilweise praktizierten 
„Diskriminierung“47 des Rechtsirrtums entgegenzusetzen. Dieser von Mayer- Maly 
geprägte Terminus wird trotz des Umstands, dass der Begriff heutzutage vornehm
lich anders konnotiert sein dürfte, in der Rechtsirrtumsdiskussion (und auch im 
Folgenden) weiterhin verwendet.48 Anders als Mayer-Maly hat sich Jörg Mayer 
hingegen explizit zum Ziel gesetzt, eine bis dato fehlende „möglichst umfassende 
Übersicht über die Behandlung des Rechtsirrtums im deutschen bürgerlichen 
Recht zu geben“49 und so „zu einer Bestandsaufnahme und Systematisierung des 
vielschichtigen Problems“ beizutragen.50

B. Bestehender Forschungsbedarf

Die Lösung von einem streng verstandenen Grundsatz „error iuris nocet“ und die 
Auffächerung des Problemkreises bleiben nicht folgenlos. Trotz der vorhandenen 
wissenschaftlichen Annäherungsversuche wird die derzeitige Rechtsirrtumsdok
trin als „fast konturenlos“ kritisiert.51 Der Vorwurf richtet sich auch und gerade an 
die Adresse der Rechtsprechung. Diese übe sich in sämtlichen Gerichtsbarkeiten 
„bei Fragen des Rechtsirrtums in kaum systematisierbarer Einzelfalljudikatur“.52 
Irritationen ruft vor allem das Schwanken zwischen Nachsicht und Strenge bei der 
Behandlung von Rechtsirrtümern hervor.53 Dieses Störgefühl erscheint im Ansatz 
nachvollziehbar, muss aber nicht zwingend begründet sein. Dass pauschale Lösun
gen der Problematik ebenso wenig gerecht würden, ist bereits betont worden.54 Es 
besteht also offensichtlich Bedarf für die weitere dogmatische Durchdringung und 
Ordnung des Problemkomplexes. Die wissenschaftliche Herausforderung lautet: 
Gelingt es, die inkonsequent oder gar willkürlich scheinenden Unterschiede bei der 

45 Ein frühes Werk, das einen solchen übergreifenden Ansatz wählte, ist Frede, Rechtsirrtum 
(1933).

46 J. Mayer, Rechtsirrtum.
47 Mayer-Maly, AcP 170 (1970), 133, u. a. 145, 147, 153.
48 Siehe etwa Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  277; J. Mayer, Rechtsirrtum, u. a. S.  32, 33, 39; 

S. Wolf, Rechtsirrtum, S.  24.
49 J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  4.
50 J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  5.
51 So Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 929.
52 Kliemt/Vollstädt, NZA 2003, 357, 357.
53 Siehe etwa Ackermann, in: FS Köhler, S.  2–4, 6; Damler/Zeyher, AcP 218 (2018), 905, 909; 

Harnos, Geschäftsleiterhaftung, S.  287.
54 Siehe oben A. III. mit Fn.  33.
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privatrechtlichen Behandlung von Rechtsirrtümern auf ein schlüssiges System zu
rückzuführen, das einzelne Teilbereiche überspannt? Die folgende Untersuchung 
versucht diese Herausforderung zu bewältigen und hierzu offene Flanken der bis
herigen Forschung zu schließen.

Soweit sich die vorhandenen Betrachtungen bewusst auf einzelne Rechtsgebiete 
oder Tatbestandsmerkmale konzentrieren, fällt es naturgemäß schwer, Verbin
dungslinien zwischen den Teilbereichen der Thematik zu ziehen und wertend zu 
berücksichtigen. Eine zu starke Parzellierung droht übergreifende Erklärungsmus
ter zu verdecken. Der Status quo der Rechtsirrtumsdogmatik mag dann vorschnell 
als widersprüchlich und unbefriedigend erscheinen. Zugleich belegt die vorhande
ne Literatur, dass auch eine übermäßige Ausweitung des Blickwinkels mit Schwie
rigkeiten zu kämpfen hat. So lässt sich dem Werk Jörg Mayers zweifelsohne attes
tieren, eine bis dahin in dieser Breite nicht vorhandene Darstellung der privatrecht
lichen Rechtsirrtumsproblematik geliefert zu haben. Mayer ist dabei auch durchaus 
bemüht, auf verbindende Topoi und gemeinsame Erklärungsansätze einzugehen.55 
Die nahezu enzyklopädische Herangehensweise lässt aber, gepaart mit der schieren 
Weite des Untersuchungsgegenstands, kaum Raum für die Ausformung eines greif
baren Systems.

Auch die Untersuchung Mayer-Malys setzt übergreifend an. Sie fokussiert dabei 
jedoch die Frage, ob Tatsachen und Rechtsirrtum gleichzubehandeln sind. Die 
Frage nach Sachgründen für eine Diskriminierung ist fraglos berechtigt. Die Prob
lematik bleibt dadurch aber zwangsläufig akzessorisch zur Behandlung sonstiger 
Irrtümer. Einem eigenen System für die Behandlung von Rechtsirrtümern wird 
nicht nachgespürt. Die Gefahren einer zu weiten Perspektive zeigen sich zum Teil 
sogar in den Beiträgen, in denen Mayer-Maly die Behandlung des Rechtsirrtums in 
konkreten Rechtsgebieten untersucht. Wenn etwa im Kontext des Arbeitsrechts 
unvermittelt BAGRechtsprechung zum Einfluss des Rechtsirrtums bei der Wil
lensbildung bzw. Auslegung zitiert wird, nachdem sich die Betrachtung zuvor aus
schließlich der Verschuldensfrage gewidmet hat,56 ist dieser Ansatz mit Blick auf 
das Ziel einer Systembildung sowohl zu eng (nämlich beschränkt auf das Arbeits
recht) als auch zu weit (ohne Rücksicht auf den jeweiligen Zweck, den die Berufung 
auf den Irrtum verfolgt).

Die vorliegende Untersuchung setzt sich zum Ziel, auf dem verbleibenden Grat 
zu wandeln. Sie möchte den privatrechtlichen Rechtsirrtum einerseits stärker als 
letzthin üblich aus seiner Kontextabhängigkeit lösen. Sie hat, bildlich gesprochen, 
den Anspruch, in der Landschaft der Rechtsirrtumsproblematik nicht nur einzelne 
Ortschaften zu kartieren, sondern sie in solcher Höhe zu überfliegen, dass durch 
die Gesamtschau neue Erkenntnisse zur Topografie gewonnen werden können. 
Grundbedingung dafür ist es andererseits, solche „Flughöhen“ zu meiden, aus de
nen nur noch das unscharfe Bild einer weiten Fläche erkennbar ist.

55 Siehe v. a. J. Mayer, Rechtsirrtum, S.  26–64.
56 So bei Mayer-Maly, in: FS Bötticher, S.  243, 250–251.
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LearnedHandFormel 279, 286
Legal Judgment Rule 66
Legal Tech 725–729, 743, 754, 763–767
Legalzession, siehe gesetzlicher Forde

rungsübergang
Leichtfertigkeit 216–217, 229, 232, 236
Leistung
– befreiende, siehe Abtretung
– freiwillige 213, 257–259, 315–316, 

509–510, 559, 576
– Leistungspflicht 390, 572
– Leistungstreuepflicht 401–403, 568
– Leistungsverweigerung, unberechtigte, 

siehe rechtsirrtümliche Anspruchsvertei
digung

Literatur, juristische 43, 192–193, 604–605, 
622, 626–633

– Äußerungen von Richtern 633–635
Lösungsrechte, siehe Vertragslösung

Machine Learning 726–727, 733, 751, 754
Methodenlehre 23
– Irrtum über Methodenlehre 62
Miete
– Kündigungsschutz 427, 747
– Mieterverein 46, 454
– Mietpreisbremse 520, 726
– Minderungsquote 434–435, 522–524, 

590, 718
– Rechtsbelehrungspflicht 701

– Schönheitsreparaturen 594, 685–686, 692
– unberechtigte Geltendmachung von 

Mängelrechten 267
– unberechtigte Kündigung, siehe 

unberechtigte Vertragslösung
– Verzug des Mieters 357–358, 389–390, 

426–433
Mindermeinung 237, 240
Minderungsquote 434–435, 522–524, 590, 

718
Mitverschulden
– des Gläubigers bei unberechtigter 

Leistungsverweigerung 477, 711–712
– des Putativschuldners bei unberechtigter 

Anspruchsgeltendmachung 276, 284, 
290, 313–317, 709–711

Musterfeststellungsklage 743–746
Musterverfahren 742–746
Mutwilligkeit 163–166

Nachweis, siehe Beweis
Niederschlagung der Gerichtskosten 326–

327, 345–346, 487–488, 500–501, 732, 741
Normenklarheit 77
Normtatsachen
– Feststellung 52–53, 724
– Revisibilität 49–50, 717
Notar 40–42, 280
– als Erfüllungsgehilfe 661–662
– Haftung 44, 605, 697
– Rechtsbelehrung 689, 697, 723

Obiter dictum 409–410, 612–613, 622–624
Ökonomische Analyse des Rechts, siehe 

Rechtsökonomie
Österreich 72

Parallelwertung in der Laiensphäre 93, 
103–104, 148, 475, 513, 648

PECL 90, 753
Pflichtenkollision 358, 439–442
Pflichtwidrigkeit 318–322, 556–557
Pilotverfahren 165–166
Plausibilitätskontrolle 222–225, 237, 262, 

267, 271–274, 300, 470, 767
Präjudizien 23–24, 31–32, 599–640
Privilegierung des Rechtsirrtums gegen

über Tatsachenirrtum
– siehe auch Diskriminierung des 

Rechtsirrtums
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– unberechtigte Anspruchsverfolgung  
274–277, 713–714

Prognose 59–65, 405, 725–727
Prozessausgangsirrtum 60
Prozessfinanzierung 160, 745, 749
Prozesskosten 325–349, 487–505, 563–565, 

739–742
– siehe auch Erledigung
– siehe auch sofortiges Anerkenntnis
– Anordnungsverfahren 337–338
– einstweiliger Rechtsschutz 337–338
– Prozesskostenhilfe 41–42, 82, 138–140, 

161–166, 225–226, 242–244, 284, 332–333, 
405–406, 562–563, 598

Prozessrisikoanalyse 405, 599, 725–726, 734
Prozessverlaufsirrtum 60, 67
Prozessvertreter, siehe Rechtsanwalt
Prozesszwecke 27
Prüfung der Rechtslage, siehe Rechts

prüfung
Prüfungsfrist 447, 465–466, 502–504, 

657–658
Publikation, siehe Veröffentlichung von 

Gerichtsentscheidungen
Putativgläubigerhaftung, siehe rechts

irrtümliche Anspruchsverfolgung

RBerG 130, 168–169, 605
Recht
– als Erkenntnisgegenstand 21–46
– auf Irrtum 216, 225, 229–231, 271
– ausländisches 25, 48, 51–52, 719–720, 

722–723
– Geltungsanspruch 71–72, 356–357, 

378–379, 550
– Revisibilität 48–51, 716–717
– richtiges 74, 515–516
– römisches, siehe Digesten
– Unterscheidung von Tatsachen 24, 33, 

46–53, 713–724
Rechtsabteilung 369, 454–455, 467, 

674–675
Rechtsanwalt 40–42
– siehe auch Rechtsberater
– als Erfüllungsgehilfe 458–460, 470, 

660–661
– als Verrichtungsgehilfe 298
– Anwaltszwang 285–286, 670
– Fachanwalt 294, 673
– Haftung, siehe Rechtsberaterhaftung

– Pflichten 42–44, 295
– Rechtskenntnis 43, 722
– Verschulden 193
Rechtsaufklärungspflicht bzw. obliegen

heit, siehe Aufklärungspflicht bzw. 
obliegenheit

Rechtsbelehrungspflicht bzw. obliegen
heit, siehe Aufklärungspflicht bzw. 
obliegenheit

Rechtsberater
– siehe auch Intermediär
– siehe auch Rechtsanwalt
– Aufklärungspflicht bzw. obliegenheit  

695–697
– Haftung, siehe Rechtsberaterhaftung
– Pflichten 42–44
– Wissensvertreter 183
– Zurechnung von Fehlern zum Mandan

ten 175, 297–308, 456–460, 470, 472, 525, 
659–661, 764–765

Rechtsberaterhaftung 42–44, 58, 81, 175, 
598–599, 619–620, 627, 656–657

– Außenhaftung 220–221, 301–306, 
663–665

– Drittschadensliquidation 306–307, 
664–665

– unberechtigte Schutzrechtsverwarnung  
220–221

– Verjährung 106–109, 154–157, 172, 
178–184, 696

Rechtsdienstleistung 41, 726, 743–745, 766
Rechtserkenntnis
– Quellen 63
– Vorgang 85
Rechtserstarrung 32, 73–74, 121, 168, 240, 

766–767
Rechtsfindung
– deklaratorisches Verständnis 30, 33, 

55–56, 58–59, 64, 496–497, 544, 581
– konstitutives Verständnis 30, 33, 55–56, 

58, 64–65, 496, 544
Rechtsfortbildung 27–30, 74, 289, 330–331, 

335
– Anreiz zur Ermöglichung, siehe 

Klärungsanreiz
– Anspruchsentstehung 91–92
– Rechtsfortbildungstatsachen, siehe 

Normtatsachen
Rechtsirrtum 19–68
– Arbeitsrecht 360–361
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– betreffend Abtretung 363–366, 375–376, 
471–474

– betreffend Einreden 394–395
– betreffend Einwendungen 394–395
– betreffend Frist 13, 196, 200
– betreffend gesetzlichen Forderungs

übergang 366–368
– betreffend Minderungsquote 434–435, 

522–524, 590, 718
– betreffend Person des Gläubigers 363, 

375, 418–419, 466–475, 491, 502–503
– betreffend Person des Schuldners 105–

106, 151–154
– betreffend Rechtsgrund 511
– betreffend Zuständigkeit 13, 205
– Diskriminierung gegenüber Tatsa

chenirrtum 8, 70, 112, 149, 193–195, 404, 
483, 510–511, 514, 713–714, 720

– Folgen für Haftung wegen unberechtig
ter Anspruchsverfolgung 232

– Folgen für Haftung wegen Verzugs bzw. 
unberechtigter Anspruchsverteidigung  
372–374

– Folgen für Haftung wegen vorläufiger 
Vollstreckung 232–235

– Folgen für Prozesskostenhaftung 325–
326, 487

– Folgen für Rechtshängigkeitszin
sen 371–372

– Folgen für Verjährungsbeginn 93–154
– im engeren Sinne 46
– im weiteren Sinne 46
– Privilegierung gegenüber Tatsachen

irrtum 274–277, 713–714
– Selbsthilfe 260–261, 385, 565, 757–758
– Unterscheidung vom Tatsachenirr

tum 713–724
– Verantwortlichkeit der Gegenseite 460–

462, 501, 683–712
– Wiedereinsetzungsgrund 193–199, 540, 

543
Rechtskenntnis
– siehe auch Kenntnis
– siehe auch Rechtsunkenntnis
– als Tatbestandsmerkmal 375–376, 

422–423, 510–512, 646–651
– Anforderungen 665–668
– Beweis 94, 115–116, 473–474, 476, 

526–536, 649–651

– Laie 38–39, 280, 366–368, 474, 481, 528, 
668, 736

– Rechtsanwalt 43, 722
– Substitution durch vorwerfbare 

Unkenntnis 84, 645–682
Rechtskonkretisierung, siehe Rechtsfort

bildung
Rechtskraft 56–58, 191, 411–412, 539–548, 

596–598
– als rechtsirrtumsbedingter Nachteil 191
– Auswirkungen der Verfassungswidrig

keit einer Norm 513–514, 541–542, 
545–546

– Durchbrechung  539–540
– Haftung für anschließende Leistungs

verweigerung 413, 596–597
– Haftung für anschließende Voll

streckung 254–255, 413, 597
– Verjährung nach Durchbrechung 110, 

597–598
– Wegfall infolge Wiedereinsetzung 192, 

254, 540
Rechtslage 55–59
– Anreiz zur Klärung, siehe Klärungs

anreiz
– unübersichtliche 95, 99, 104, 158, 

246–247, 359, 410–411
– verworrene, siehe unübersichtliche 

Rechtslage
Rechtsmittel 29–30
– siehe auch Revision
– Fristversäumung infolge Irrtums 191–

201
Rechtsökonomie 7, 15–16, 28–29, 278–279, 

286–292, 333–334, 469, 654, 693–694, 
734–737

Rechtsordnung, Funktionsfähigkeit 
der 72–74

Rechtspolitik 16, 731–767
Rechtsprechung
– anderer Gerichtsbarkeiten 614–615
– anspruchsfeindliche 141–144, 162, 

167–168, 247–248, 406–410
– Einschlägigkeit 167, 521, 609–612
– höchstrichterliche 31, 34–37, 43, 162, 

167–171, 247–248, 406–409, 450, 497, 521, 
600–602, 622–626

– Instanzrechtsprechung 29, 121, 310–311, 
408, 462–464, 521, 547, 603, 605–607, 
622, 626–633, 749–750
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– Unsicherheit über Fortbestand 499–500, 
617–639

Rechtsprechungsänderung 30–37, 97, 
110–111, 120–121

– Abänderung von Urteilen 546–547
– Anhaltspunkte für anstehende Ände

rung 499–500, 617–639
– Erledigung 328, 337–346, 581–582
– Haftung nach vorläufiger Vollstre

ckung 233–234, 583–586
– Kosten des Anordnungsverfahrens 338, 

582
– Pflichten des Rechtsberaters 43, 619
– sofortiges Anerkenntnis 488–489, 

494–500, 581–582
– Unterlassungsklagengesetz 542
– Vertrauensschutz 33–37, 74, 78–79, 137, 

233–234, 338–340, 371, 408–410, 
493–501, 513–514, 578–586, 731–732

– Vollstreckungsabwehrklage 541–547
Rechtsprüfung 271, 665–682
– siehe auch Plausibilitätskontrolle
– Hinterlegung 369–370, 466–470
– Prüfungsfrist 447, 465–466, 502–504, 

657–658
– vor Anspruchsverfolgung 270–312
– vor Anspruchsverteidigung 448–477
Rechtsrat 40–46
– Pflicht bzw. Obliegenheit zur Ein

holung 175, 282–297, 316–317, 451–460, 
467–470, 472, 484, 525, 647, 651–659, 
669–682, 763–764

– Verfügbarkeit als Argument 80–82, 
116–117, 203, 275, 483, 653, 691–692, 720

Rechtsrisiko 60, 362
Rechtssicherheit 32–33, 77, 129–130
Rechtsungewissheit 73, 84–85, 119, 199, 237
– siehe auch Erkenntnisgrad
– siehe auch Gewissheit
– siehe auch Rechtszweifel
– betreffend Europarecht 170, 608–609, 

635–637, 639
– betreffend Person des Gläubigers 363–

370, 414–421, 492, 503–505, 588–589
– betreffend Person des Schuldners 587–

589
– betreffend Verfassungsrecht 170, 345, 

608–609, 635–637, 639
– betreffend Vertragslösungsrecht 403, 

568–575

– Haftung des Bereicherungsschuldners  
421–426

– Haftung wegen unberechtigter An
spruchsverfolgung 235–237, 241–242, 
752–761 

– Haftung wegen Verzugs bzw. unberech
tigter Anspruchsverteidigung 355–362, 
377–448, 566–578, 761–762

– Hinterlegung 368–370, 414–418
– Hinweis auf Rechtsungewissheit 267–

269, 695
– Leistung trotz Rechtsungewissheit 511–

512, 514–524
– Leistungsverweigerungsrecht 361–362, 

373, 761–762
– Prozesskostenhilfe 161–162
– Verantwortlichkeit der Gegenseite 445–

447, 468–469
– Verjährung trotz Rechtsungewissheit  

161–162, 168–171, 558, 751–754
– Vorsatz 236, 321, 357
Rechtsunkenntnis 61–63, 70
– siehe auch Rechtskenntnis
– Gesetzesunkenntnis 71–72
Rechtsverfolgung, siehe Anspruchs

verfolgung
Rechtsverteidigung, siehe Anspruchs

verteidigung
Rechtswissen, siehe Rechtskenntnis
Rechtszweifel 65–67
– siehe auch Erkenntnisgrad
– siehe auch Rechtsungewissheit
Regress gegen Berater, siehe Rechtsberater

haftung
Revision 29–31, 47, 738–739
– Divergenz 600, 610, 612–614
– grundsätzliche Bedeutung 606–607, 629
– wegen Rechtsverletzung 48–51
Richter, private Äußerung durch 633–635
Richterrecht 29
– siehe auch Rechtsfindung
– siehe auch Rechtsfortbildung
Richtigkeit
– einer Prognose 64
– einer rechtlichen Wertung 21–24, 56–57
Rückschaufehler 294, 601, 611, 619
Rücktritt, siehe Vertragslösung
Rückwirkung einer Rechtsprechungsände

rung 30–37
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Schadensersatz
– statt der Leistung 354
– Verjährung 103–104
– wegen unberechtigter Anspruchs

verfolgung 207–209, 211–212
– wegen Verzugs bzw. unberechtigter 

Anspruchsverteidigung 353–354
– wegen Zwangsvollstreckung 213–214
Schätzung, siehe Ermessensentscheidung
Schiedsverfahren 29, 119, 750
Schlichtung 29, 119, 726
Schönheitsreparaturen 594, 685–686, 692
Schrifttum, siehe juristische Literatur
Schuldnerhaftung, siehe rechtsirrtümliche 

Anspruchsverteidigung
Schuldnerschutz, siehe Abtretung
Schuldnerverzug
– siehe auch rechtsirrtümliche Anspruchs

verteidigung
– Bereicherungsschuldner 421–426
– Haftung 235, 329–330, 353–362, 561–562
– Vertragslösung 354
– Vertretenmüssen 355–362, 372–374, 430, 

482–484
– Zinsen 354
Schuldtheorie 5, 551
Schuldverhältnis, Haftung in bestehendem  

249, 278, 297
Schutzrechtsklage, unberechtigte 219–220, 

265–266
– siehe auch unberechtigte Schutzrechts

verwarnung
Schutzrechtsverwarnung, unberechtigte  

212, 218–219, 226, 261–266, 561, 565
– Abnehmerverwarnung 219–220, 228, 

264–266
– Beraterhaftung 220–221, 301–306
– Mitverschulden des Verwarnten 315, 317
Sekundärverjährung 106–108, 156–157, 179
Selbsthilfe, rechtsirrtümliche 260–261, 

385, 565, 757–758
Sicherheit
– Sicherheitsleistung 213, 761–762
– Zugriff auf Sicherheit 259–260, 575
Sichverschließen 115, 267, 473, 476, 

526–527, 649
Sitten 38
Sittenwidrigkeit
– Bewusstsein 510
– Kondiktionssperre 510

– unberechtigte Anspruchsverfolgung  
215–216, 232

Smart Contract 727–729, 748, 751, 758–760
Sperrwirkung des Prozessrechts 230
Staatshaftung, siehe Amtshaftung
Steuerberater 40–42
– siehe auch Rechtsberater
Strafbarkeitsrisiko 438–440
Strafrecht 4–6, 75, 80–81, 277, 299, 673, 

676–677, 679, 715
Streik, siehe Arbeitskampf
Streitverkündung 145–146, 588
Subsumtionsautomat 727
Subsumtionsirrtum 62–63

Tarifvertrag 723–724
Tatbestandsirrtum, siehe Tatumstands

irrtum
Tatsache 24, 33, 46–53, 713–724
Tatumstandsirrtum 5, 715
Täuschung
– arglistige 202, 688
– Äußerung einer Rechtsansicht 212, 

688–689

Überoptimismus 736
Überprüfung einer Rechtsauskunft 296–

297, 456, 681–682, 767
Umsatzsteuerschuldnerschaft 91
Ungewissheit, siehe Rechtsungewissheit
Unionsrecht, siehe Europarecht
Unmöglichkeit 354
Unterlassungsklagengesetz 542, 610, 743
Unzumutbarkeit 554–555
– Hinterlegung 369–370, 415–416
– Leistung 426–448
– Verjährung 95–102, 109, 128–146, 

158–172, 579–580
Urkunde, Vollstreckung aus notarieller  

256, 575, 759

Verbandsklage, siehe kollektiver Rechts
schutz

Verbotsirrtum 4–6, 80–81, 277, 677, 715
Verbraucherschutzrecht
– Rechtsbelehrungspflichten 693, 698–701
– Verjährung 127–128, 176–177
Verfahrensprivileg 219–221, 226–227, 254, 

256, 265–266, 271–272, 274, 303, 318, 575
– siehe auch Recht auf Irrtum



820 Sachregister

Verfassungsbeschwerde 110, 255
Verfassungsrecht
– Irrtum über Verfassungsrecht 62
– Ungewissheit betreffend Verfassungs

recht 170, 345, 608–609, 635–637, 639
– verfassungskonforme Auslegung 608
– Vertrauensschutz 35–36, 79, 82
Verfassungswidrigkeit
– Folgen für rechtskräftige Entscheidun

gen 513–514, 541–542, 545–546
– Vollstreckungsabwehrklage 541–542, 

545–546
Verfügungsgrund 186–188
Vergleich 13
– Vollstreckung 256, 575, 759
Verhandlungsgrundsatz, siehe Beibrin

gungsgrundsatz
Verjährung 37, 79, 89–186, 238–239, 391
– Amtshaftung 104, 146–148
– Anspruchsentstehung 91–92, 130–131
– Auswirkungen von Rechtsirrtümern 93–

154
– Bereicherungsanspruch 102–103, 

125–126, 148–149
– Beweis 185–186
– Hemmung 98, 109–111, 132, 164, 

184–185, 227
– Kartellrecht 105, 122–123, 150–151
– Kenntnis der Person des Schuldners  

105–106, 151–154
– Kenntnis normativer Tatbestandsmerk

male 102–105, 147–151
– Rechtsberaterhaftung 106–109, 154–157, 

172, 178–184, 696
– Schadensersatzansprüche 103–104
– Sekundärverjährung 106–108, 156–157
– Sonderverjährung 89–90
– trotz anspruchsfeindlicher Recht

sprechung 141–144, 167–168
– trotz Rechtsungewissheit 161–162, 

168–171, 558, 751–754
– Unzumutbarkeit 95–102, 109, 128–146, 

158–172, 579–580
– Verbraucherschutz 127–128, 176–177
– Vertrauensschutz 114–115, 143–144, 

579–580
– Wirtschaftsprüferhaftung 109, 156
Verkehrssitten
– Feststellung 52, 724
– Revisibilität 49–50, 717

Verlustaversion 736
Veröffentlichung von Gerichtsentscheidun

gen 615–617, 626, 749–750
Verrichtungsgehilfe 298
Verschulden 665–682, 765–767
– siehe auch Mitverschulden
– siehe auch Vertretenmüssen
– Fehlen als Voraussetzung für Wieder

einsetzung 192–193
– Niederschlagung der Gerichtskosten  

347–348
– unberechtigte Anspruchsverfolgung  

229–231, 271–276, 278–279, 318–322
– Verschuldenshaftung 7
– Verzug bzw. unberechtigte Anspruchs

verteidigung 448–477, 482–484
Vertragslösung
– Rechtsungewissheit betreffend Vertrags

lösung 403, 568–575
– unberechtigte 249–250, 275, 317, 

360–361, 402–403, 568–575
– unberechtigtes Bestreiten 403
– wegen unberechtigter Anspruchs

verfolgung 214, 223–224, 319–320
– wegen Verzugs bzw. unberechtigter 

Anspruchsverteidigung 354, 363, 
426–431, 459–460

Vertrauensschutz
– Rechtsprechungsänderung 33–37, 74, 

78–79, 137, 233–234, 338–340, 371, 408– 
410, 493–501, 513–514, 578–586, 731–732

– Verjährung 114–115, 143–144, 579–580
Vertretbarkeit 22–24, 60, 237, 244–247, 359, 

411–412, 611–612, 640–643
Vertretenmüssen 308, 318–322, 355–362, 

372–374, 430, 453–454, 460, 482–484, 655
Verzug, siehe Schuldnerverzug
Vollstreckung, siehe Zwangsvollstreckung
Vollstreckungsabwehrklage 540–547
– wegen Gesetzesänderung 544
– wegen Rechtsprechungsänderung 541–

547
– wegen Verfassungswidrigkeit einer 

Norm 541–542, 545–546
Vorbehalt, Leistung unter 428, 430, 512, 

518–519
Vorsatz
– bei unberechtigter Anspruchsverfol

gung 215, 232, 236, 321
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– bei unberechtigter Anspruchsverteidi
gung 478–482

– bei ungewisser Erfolgsaussicht 236, 321, 
357

– Vorsatztheorie 5, 551
Vorstandshaftung, siehe Geschäftsleiter

haftung
Vortrag, widersprüchlicher 131

Wahrscheinlichkeitsurteil, siehe Prognose
Wettbewerbsrecht
– siehe auch Abmahnung
– Dringlichkeitsvermutung 186
– Ersatz von Rechtsverteidigungsaufwen

dungen 210–211
– Vollstreckungsabwehrklage nach 

Rechtsprechungsänderung 546
Widerruf, siehe Vertragslösung
Widersprüchliches Verhalten
– Dulden unzutreffender Rechtsansicht  

447, 461–462
– Kenntnis der Nichtschuld 509, 516–517
Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand 192–201, 254, 540, 543
Wirtschaftsprüfer 40–42
– Verjährung von Ersatzansprüchen 109, 

156
Wissen, siehe Kenntnis
Wissensvertreter 182–183

Zeitschrift, siehe Fachzeitschrift
Zession, siehe Abtretung
Zinsen
– Rechtshängigkeitszinsen 354, 362, 

371–372, 381–382, 579, 732
– Verzugszinsen 354
Zumutbarkeit, siehe Unzumutbarkeit
Zurechnung von Beraterfehlern 175, 

297–308, 456–460, 470, 472, 525, 
659–661, 764–765

Zuständigkeit, Irrtum über 13, 205
Zwangsvollstreckung
– Arbeitsrecht 429–430
– aus Berufungsurteil 214, 234–235, 257, 

413–414, 575–578
– aus notarieller Urkunde 256, 575, 759
– aus Prozessvergleich 256, 575, 759
– Eigentumsverletzung 211
– Haftung wegen vorläufiger Voll

streckung 213–215, 232–235, 251–257, 
384–388, 413–414, 429–430, 437, 
560–561, 565, 583–586, 755–761

– Leistung zur Abwendung 258, 510
– nach Rechtskraft 254–255, 413, 597
– Schuldverhältnis 209, 297
– Vollstreckungsabwehrklage 540–547
Zweifel 65–67
– siehe auch Rechtsungewissheit
– siehe auch Rechtszweifel
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